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Verordnung des Gemeinderates Gerzensee über die 
Parkplatzbenützung im Bereich des Schulhausareals 

 
 
Gestützt auf Art. 17 (Parkplatzbenützung im Bereich des Schulhausareals) des 
Reglements zur Benützung der Schulanlage der Gemeinde Gerzensee erlässt 
der Gemeinderat eine separate Verordnung über die Parkplatzbenützung im 
Bereich des Schulhausareals. 
 
1. Montags bis freitags gilt auf dem unteren Schulhausplatz (Pausenplatz) von  
 07.00 – 18.00 Uhr ein Fahr- und Parkverbot. 
 
2. Ausnahmen gelten für Anlieferungen, Behinderten- und Alterstransporte  
 (ganze Woche) 
 
3. Montags bis freitags, jeweils ab 18.00 Uhr und am Wochenende kann auf dem  

unteren Schulhausplatz (Pausenplatz) parkiert werden. Es gilt jedoch der 
Grundsatz, dass zuerst die Parkplätze beim Feuerwehrmagazin zu belegen 
sind. Erst wenn dort keine freien Plätze mehr vorhanden sind, soll auf dem 
unteren Schulhausplatz (Pausenplatz) parkiert werden. 

 
4. Veranstalter von Anlässen im Mehrzweckgebäude haben die anderen Vereine 
  jeweils rechtzeitig vor dem Anlass über den benötigten Parkplatzbedarf zu 
 informieren. 
 
5. Für grössere Vereins- oder Gemeindeanlässe stellt das Studienzentrum Ger- 
 zensee, nach Möglichkeit und nach vorgängiger Anfrage durch die Veranstal- 
 ter, die Parkplätze entlang der Zone für Sport und Freizeit, zur Verfügung. 
 
6. Die Parkplatzbenützungsmodalitäten werden von folgenden Massnahmen be- 
 gleitet: 
 
 - Verbotstafel vor der Zufahrt zum unteren Schulhausplatz (ab 18.00 Uhr  
    gestattet) 
 
 - Montieren einer Kette von Montag – Freitag, von 07.00 – 18.00 Uhr (beim 
    Eingang und am Ende des unteren Schulhausplatzes) 
 
7. Verantwortlich für die praktische Umsetzung der Parkplatzbenützungsmodali- 
 täten ist der Schulhauswart und als vorgesetzte Stelle der Gemeinderat. 
 
8. Diese Verordnung tritt auf den 01.01.2011 in Kraft. 

 
 

Gerzensee, 14. Dezember 2010 
 
 

   NAMENS DES GEMEINDERATES GERZENSEE 
   Der Präsident:   Der Sekretär: 
 
 
   S. Lehmann    F. Zulliger 


